
.14(SN- ~ft{c 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 W i e n 

ZE NTRALO R GAN I SATI 0 N 
DER KRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENVERBÄNDE 

ÖSTERREICHS 

1080 WIEN, LANGE GASSE 53, TEL. (0222) 431580 

Wien, am 14.6.1989 
mag.svjmk 

, . ~ .~ , 
, i ~ ~ ; l ' 

Betrifft: Novelle zur Anlage zum Fernmeldegebühren­

gesetz - Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Zentralorganisation der Kriegsopfer- und Behinderten­

verbände Österreichs erlaubt sich, in der Beilage 25 Ex­

emplare ihrer Stellungnahme zu der in Beratung stehenden 

Novelle zur Anlage zum Fernmeldegebührengesetz mit der 

Bitte um umgehende Weiterleitung an die Mitglieder des 

Verkehrsausschusses zu überreichen. 

Hochachtungsvoll 

(Abg. z. 

Beilagen 
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An die 

Mitglieder des Verkehrsausschusses 

des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n 

ZENTRALORGAN ISATION 
DER KRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENVERBÄNDE 

ÖSTERREICHS 

1080 WIEN, LANGE GASSE 53, TEL (0222) 4315 80 
Wien, am 14.6.1989 

mag.sv/mk 

Betr.: Novelle zur Anlage des Fernmeldegebührengesetzes 
(Fernmeldegebührenordnung) - Befreiung von der 
Telefongrundgebühr bzw. Rundfunk- und Fernsehgebühr 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vom Ministerrat wurde kürzlich eine Novelle zur Anlage zum 

Fernmeldegebührengesetz dem Nationalrat zur Behandlung vor­

gelegt. Ursprünglich war vorgesehen, daß für die Befreiung 

von der Telefongrundgebühr bzw. von der Rundfunk- und Fern­

sehgebühr ausschließlich die Einkommenssituation als Kri­

terium zu gelten hat und daß so wie bisher der Zustand der 

Hilflosigkeit hiebei keine Rolle mehr spielen sollte. 

Von diesem Vorhaben, daß unzählige Behinderte besonders hart 

getroffen hätte, wurde in dankenswerter Weise Abstand genom­

men, sodaß Bezieher eines Hilflosenzuschusses oder einer 

anderen vergleichbaren Leistung weiterhin von der Entrich­

tung dieser Gebühren befreit sein werden. 

Die Zentralorganisation der Kriegsopfer- und Behinderten­

verbände Österreichs mußte jedoch bei der Überprüfung des 

Entwurfs für die Novelle zur Anlage des Fernmeldegebühren­

gesetzes feststellen, daß dieser für viele Behinderte, 

Kriegs- und Wehrdienstopfer, Verbrechensopfer und Opfer­

befürsorgte wesentliche Verschlechterungen in der Richtung 

BANKKONTEN: 
CREDITANSTALT-BANKVEREIN, WIEN, KTO. NR. 29-89796 - ÖSTERA. LÄNDER BANK, WIEN, KTO. NA. 110-102-237 

POSTSCHECKKTO. NA. 1,830.004 - RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN, KTO. NA. 99.481 

14/SN-200/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

bringt, als der Einkommensbegriff gemäß § 48 Abs. 3 Fern­

meldegebührenordnung einer Neufassung unterzogen wurde und 

nunmehr vorgesehen ist, daß ALLE Einkünfte in Geld oder 

Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um 

die gesetzlich geregelten Abzüge als Einkommen zu werten 

sind, was bedeutet, daß künftighin (Schaden)Ersatzleistungen, 

DIE AUFGRUND VON ERLITTENEN KÖRPERLICHEN, GEISTIGEN UND SEE­

LISCHEN SCHÄDEN geleistet werde~ als Einkommen gewertet wer­

den. 

Die Zentralorganisation der Kriegsopfer- und Behindertenver­

bände Österreichs lehnt diese Vorgangsweise ab, zumal hier 

der Versuch unternommen wird, Mehreinnahmen auf Kosten von 

Behinderten auf dem Fernmeldegebührensektor zu erreichen 

und erneut ein Schritt in Richtung Sozialabbau unternommen 

wird, der beim betroffenen Personenkreis sicher kein Ver­

ständnis finden wird. 

Wir erlauben uns daher, den Vorschlag zu unterbreiten, den 

§ 48 Abs. 4 Fernmeldegebührenordnung dahingehend zu erwei­

tern, daß Renten nach dem Kriegsopfer- und Heeresversorgungs­

gesetz, nach dem Opferfürsorgegesetz, nach dem Verbrechens­

opfergesetz sowie Unfallrenten aus der gesetzlichen Sozial­

versicherung nicht anzurechnen sind, wie dies bisher der 

Fall gewesen ist. 

Wir hoffen, daß dem Vorschlag der Zentralorganisation der 

Kriegopfer- und Behindertenverbände Österreichs Rechnung 

getragen werden kann und zeichnen 

mit vorzüglicher Hochachtung;! 
,1' , 

D~'ti!itlse {j 
(Jg. Micha 1 
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